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Wien, am 20. Februar 2014 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Landesrätin! 
 

Zu Ihrem Schreiben vom 10. Oktober 2013, mit dem Sie eine Resolution vom 

19. September 2013 betreffend „Unzureichende Ausstattung des NÖ Bildungswe-

sens im Bereich des Personals seitens des Bundes“ vorlegen, kann ich Ihnen auf 

Grundlage der beim zuständigen Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur 

eingeholten Stellungnahme folgende Antwort übermitteln: 

 

Die Aufgaben der Schulerhalterschaft müssen nach den verfassungsrechtlichen 

Bestimmungen bzw. nach den Regelungen des Pflichtschulerhaltungs-

Grundsatzgesetzes bewertet werden. Den rechtlichen Bestimmungen entsprechend 

müssen das Land, die Gemeinden oder Gemeindeverbände als gesetzliche 

Schulerhalter der öffentlichen Pflichtschulen bestimmt werden, welche ua. für die 

Beistellung des zur Betreuung des Schulgebäudes und der übrigen Schulliegen-

schaften allenfalls erforderlichen Hilfspersonals (z. B. Schulwart, Reinigungsperso-

nal) verantwortlich sind. Der Bund ist als gesetzlicher Schulerhalter ausschließlich für 

die mittleren und höheren Schulen zuständig. 

 

Obwohl im Bereich der Schulsozialarbeit die Zuständigkeit bei den Ländern und Ge-

meinden (Angelegenheiten der Jugendwohlfahrt) liegt, unterstützt das Bundesminis-

terium für Unterricht, Kunst und Kultur gegenwärtig Pilotprojekte von freien Trägern 

der Jugendwohlfahrt in allen Bundesländern. Diese sollen im Sinne einer gemeinsa-

men österreichweiten Partnerschaft zur weiteren Entwicklung eines entsprechenden 
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Berufsbildes beitragen. Die Projekte werden aus Mitteln des Bundes, der Länder und 

des europäischen Sozialfonds finanziert. 

 

Des Weiteren wird angemerkt, dass der schulpsychologische Dienst nicht zum Ver-

waltungspersonal an Schulen zählt, da dieser im Amt des jeweiligen Landesschulra-

tes/des Stadtschulrates für Wien eingerichtet ist. Nachbesetzungen im Bereich des 

schulpsychologischen Dienstes müssen innerhalb der gültigen Personalpläne und 

VBÄ-Zielvereinbarungen Bedeckung finden. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 

SC Dr. Matzka e.h. 
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